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Umfang des Versicherungsschutzes 
 
 
1 Gegenstand der Versicherung 
1.1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-rechtlichen Inhalts des Versiche-

rungsnehmers gemäß Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umwelt-
schäden (USchadG) zur Sanierung von Umweltschäden. Umweltschaden ist eine 
Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen gemäß § 2 
Ziff. 1a) USchadG; 
Schädigung der Gewässer gemäß § 2 Ziff. 1b) USchadG; 
Schädigung des Bodens, soweit von diesem eine Gefahr für die menschliche Ge-
sundheit ausgeht, gemäß § 2 Ziff. 1c) USchadG. 
Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von ei-
ner Behörde oder einem sonstigen Dritten auf Erstattung der Kosten für Sanie-
rungsmaßnahmen/Pflichten der oben genannten Art in Anspruch genommen 
wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf öffent-
lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch genommen wird. 
Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche gegen den Versi-
cherungsnehmer gerichteten Ansprüche, die auch ohne das Bestehen des Um-
weltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierender nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetz-
licher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versiche-
rungsnehmer geltend gemacht werden könnten.  
Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleibt zudem der Ersatz solcher Auf-
wendungen des Versicherungsnehmers oder solcher gegen den Versicherungs-
nehmer gerichteten Ansprüche, die aus Maßnahmen vor Eintritt eines Versiche-
rungsfalles zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintreten-
den Umweltschadens resultieren, soweit hierfür Versicherungsschutz im Rahmen 
einer Umwelt-Haftpflichtversicherung besteht oder vereinbart werden kann. 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf folgende Risiken und Tätigkeiten: 
1.1.1 Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten auf eigenen oder fremden 
Grundstücken, sofern sie nicht unter die Ziff. 2.1 bis 2.5 fallen, 
1.1.2 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht von Ziff. 1.1.3 um-
fasst sind, nach Inverkehrbringen, 
1.1.3 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und 
Wartung von Anlagen gem. Ziff. 2.1 bis 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für derar-
tige Anlagen bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber 
der Anlagen ist. 
1.1.4 Abweichend von Ziff. 2.1 erstreckt sich der Versicherungsschutz auf  

- Anlagen zur Lagerung und Verwendung von betriebsüblichen Hilfs- und Be-
triebsstoffen, sofern die Gesamtlagermenge 1.000 kg/l nicht übersteigt und das 
Fassungsvermögen des einzelnen Behältnisses nicht mehr als 250 kg/l beträgt; 
- einen Heizöltank auf dem Betriebsgrundstück mit einem maximalen Fassungs-
vermögen von 10.000 l. 
1.1.5 Abweichend von Ziff. 2.4 erstreckt sich der Versicherungsschutz auf  
- Abwasseranlagen für häusliche Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (also 
keine industriellen oder gewerblichen Abwässer); 
einen betrieblichen Öl-, Fett-, Benzin-, Leichtflüssigkeits- oder Amalgamabschei-
der; 
die Einleitung von Abwässern aus diesen Anlagen in ein Gewässer, auch wenn 
die Kanalisation zwischengeschaltet ist. 

1.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht  
1.2.1  der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, 
die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Tei-
les desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft; 
1.2.2  sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen einschließlich eingegliederter Mit-
arbeiter fremder Unternehmen und Praktikanten für Schäden, die sie in Ausfüh-
rung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer verursachen; 
1.2.3 der Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit (gemäß Arbeitssicher-
heitsgesetz), Sicherheitsbeauftragten (vgl. § 22 SGB VII) und Beauftragten für 
Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässerschutz, Abfallbeseitigung, Daten-
schutz und dgl. Diese werden nach der konkreten Aufgabe - und Abhängigkeit 
von ihrer Stellung im Unternehmen - entweder dem Personenkreis gemäß 
Ziff.1.2.1 oder Ziff. 1.2.2 zugeordnet. 
Für angestellte Betriebsärzte und Sanitätshilfskräfte besteht Versicherungsschutz 
auch für außerdienstliche Erste-Hilfe-Leistungen für Nicht-Betriebsangehörige au-
ßerhalb des Betriebes, soweit hierfür nicht anderweitig Versicherungsschutz be-
steht; 
1.2.4 der aus den Diensten des Versicherungsnehmers ausgeschiedenen - ehe-
maligen - gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und der übrigen Be-
triebsangehörigen aus ihrer früheren Tätigkeit für den Versicherungsnehmer. 

1.3  Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht des Versicherungsnehmers - Ziff. 10.14 
findet insoweit keine Anwendung - aus Besitz, Halten und Gebrauch von nicht 
zulassungs- und nicht versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen (auch selbstfah-
rende Arbeitsmaschinen, Zugmaschinen und Raupenschlepper) und Anhängern. 
Versicherungsschutz wird auch gewährt beim Befahren öffentlicher Straßen, so-
fern dieser Straßenbenutzung kein behördliches Verbot entgegensteht. 
Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht werden. Berech-
tigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberech-
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tigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass das Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird. 
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen 
nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt 
wird,  
der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat.  
Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht des Versicherungsnehmers aus der gele-
gentlichen Überlassung der versicherten Kraftfahrzeuge an betriebsfremde Perso-
nen. Nicht versichert ist die persönliche gesetzliche Pflicht derjenigen, die diese 
Fahrzeuge gebrauchen oder denen die Kraftfahrzeuge überlassen worden sind. 
 
 

2. Risikobegrenzung 
 

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden aus  
2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche 

Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder weg-
zuleiten (WHG-Anlagen). Ausgenommen von dieser Risikobegrenzung sind die in 
Ziff. 1.1.4 genannten Anlagen.  

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum UHG (UHG-Anlagen).  
2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden 

Bestimmungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es 
sich nicht um WHG- oder UHG-Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige 
Anlagen).  

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder Einleiten von 
Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physi-
kalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, 
durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). Aus-
genommen von dieser Risikobegrenzung sind die in Ziff. 1.1.5 genannten Anla-
gen und Risiken. 

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum UHG (UHG-Anlagen). 
 
 
3 Betriebsstörung 
 
3.1  Versicherungsschutz besteht ausschließlich für Umweltschäden, die unmittelbare 

Folge einer plötzlichen und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versiche-
rungsvertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen Betriebes des 
Versicherungsnehmers oder des Dritten sind (Betriebsstörung).  

3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im Rahmen der Ziff. 1.1.2 
Versicherungsschutz für Umweltschäden durch hergestellte oder gelieferte Er-
zeugnisse. Das Gleiche gilt im Rahmen der Ziff. 1.1.1 für Umweltschäden durch 
Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen Dritter 
im Sinne von Ziff. 1.1.2. Versicherungsschutz besteht in den Fällen der Sätze 1 
und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrages eingetretenen Konstruktions-, Produkti-
ons- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens 
der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte er-
kannt werden können (Entwicklungsrisiko).  

 
 
4  Leistungen der Versicherung  
 
4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung, die 

Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme und die Freistellung des Versicherungs-
nehmers von berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen ge-
genüber der Behörde oder einem sonstigen Dritten.  
Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen dann, wenn der 
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnis-
ses, Vergleiches oder öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Sanierung und Kosten-
tragung verpflichtet und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse, 
Vergleiche oder öffentlich-rechtliche Verträge, die vom Versicherungs- 
nehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden 
sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis, 
Vergleich oder öffentlich-rechtlichen Vertrag bestanden hätte. 
Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des Versicherungsnehmers 
mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den 
Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom Anspruch der Behörde oder des 
Dritten freizustellen. 

4.2  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder 
der Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen sons-

tigen Dritten zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versiche-
rungsnehmers abzugeben. 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Verwaltungsverfahren oder 
Rechtsstreit über Sanierungs- oder Kostentragungsverpflichtungen gegen den 
Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur Verfahrens- und Prozessführung be-
vollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder den Rechtsstreit im Namen 
des Versicherungsnehmers. 

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umweltschadens/ Umweltdeliktes, 
der/das eine unter den Versicherungsschutz fallende Sanierungs- und Kostentra-
gungsverpflichtung zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für 
den Versicherungsnehmer vom Versicherer gewünscht oder genehmigt, so trägt 
der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders ver-
einbarten höheren Kosten des Verteidigers. 

 
 
5. Versicherte Kosten  
 

Versichert sind im Rahmen des in Ziff. 4.1 geregelten Leistungsumfangs sowie der 
vereinbarten Deckungssummen   

5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, natürlichen Lebensräumen 
oder Gewässern  
die Kosten für die „primäre Sanierung“, d. h. für Sanierungsmaßnahmen, die die 
geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder beeinträchtigten Funktionen ganz 
oder annähernd in den Ausgangszustand zurückversetzen; 
die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d. h. für Sanierungsmaßnahmen in 
Bezug auf die natürlichen Ressourcen und/oder Funktionen, mit denen der Um-
stand ausgeglichen werden soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer voll-
ständigen Wiederherstellung der geschädigten natürlichen Ressourcen und/oder 
Funktionen führt; 
5.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d. h. für die Tätigkeiten zum 
Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher Ressourcen und/oder Funktio-
nen, die vom Zeitpunkt des Eintretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entste-
hen, in dem die primäre Sanierung und erforderlichenfalls die ergänzende Sanie-
rung ihre Wirkung vollständig entfaltet haben. „Zwischenzeitliche Verluste“ sind 
Verluste, die darauf zurückzuführen sind, dass die geschädigten natürlichen Res-
sourcen und/oder Funktionen ihre ökoloogischen Aufgaben oder ihre Funktionen 
für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen können, solange die Maßnahmen 
der primären bzw. der ergänzenden Sanierung ihre Wirkung noch nicht entfaltet 
haben.  
Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der im Versicherungs-
schein oder seinen Nachträgen genannten Deckungssumme und Jahreshöchster-
satzleistung bis zu einem Gesamtbetrag von 20 % dieser Deckungssumme je Ver-
sicherungsfall und Versicherungsjahr ersetzt.  

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens 
die Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die sicherstellen, dass die betref-
fenden Schadstoffe beseitigt, kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, 
so dass der geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt der 
Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen zukünftigen Nutzung 
kein erhebliches Risiko einer Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr 
darstellt. 
Zu Ziff. 5.1 und 5.2: 
Die unter Ziff. 5.1 und Ziff. 5.2 genannten Kosten für Umweltschäden, die auf 
Grundstücken des Versicherungsnehmers gemäß Ziff. 10.1 oder am Grundwasser 
gemäß Ziff. 10.2 eintreten, sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert.   

5.3 sonstige Kosten 
Sonstige Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen-, Verwaltungsverfah-
rens- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des 
Schadens vor, bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermitt-
lungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Dies 
gilt auch dann, wenn diese Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind. 
 
 

6 Erhöhungen und Erweiterungen  
 
6.1 Für Risiken der Ziff. 1.1.4 und Ziff 1.1.5 besteht kein Versicherungsschutz für 

Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versicherungsschutz umfasst aber mengen-
mäßige Veränderungen von Stoffen innerhalb der unter Ziff. 1.1.4 und Ziff. 1.1.5 
versicherten Risiken.  

6.2  Für Risiken gemäß Ziff. 1.1.1 bis Ziff. 1.1.3 umfasst der Versicherungsschutz 
Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträ-
gen angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Ge-
brauch von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie 
für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unter-
liegen. 
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6.3  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten 
Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit 
es sich hierbei um Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-
Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vorschriften zur 
Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand haben. Der Versi-
cherer kann den Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von Ziff. 25 kündi-
gen. 

 
 
7. Neue Risiken  
 
7.1  Für Risiken gemäß Ziff. 1.1.4 und Ziff. 1.1.5, die nach Abschluss des Versiche-

rungsvertrages neu entstehen, bedarf der Versicherungsschutz besonderer Ver-
einbarung. 

7.2  Für Risiken gemäß Ziff. 1.1.1 bis Ziff. 1.1.3, die nach Abschluss des Versiche-
rungsvertrages neu entstehen, besteht Versicherungsschutz im Rahmen des Ver-
trages sofort bis zur Höhe gemäß Ziff. 7.2.3.   
7.2.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versiche-
rers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann 
auch mit der Prämienrechnung erfolgen. 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeige-
frist noch nicht verstrichen war. 
7.2.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko eine angemessene Prämie 
zu verlangen. Kommt eine Einigung über die Höhe der Prämie innerhalb einer 
Frist von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Ver-
sicherungs- 
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 
7.2.3 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur 
Einigung im Sinne von Ziff. 7.2.2 auf 50 % der im Versicherungsschein oder sei-
nen Nachträgen genannten Deckungssumme je Versicherungsfall und Versiche-
rungsjahr begrenzt.  
7.2.4 Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß Ziff. 7.2.1 bis 7.2.3 gilt 
nicht für Risiken 
(1)  aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Was-
serfahrzeuges, soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versi-
cherungspflicht unterliegen; 
(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 
(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 
(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfris-
tigen Versicherungsverträgen zu versichern sind. 
 
 

8. Versicherungsfall 
 

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des Umweltschadens 
gemäß Ziff. 1.1 Abs. 1 Satz 2 durch den Versicherungsnehmer, die zuständige 
Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, 
ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder eine 
Pflicht zur Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar waren.  
 

 
9 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles  
 
9.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist, 

(1) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.1 nach einer Betriebsstörung beim Versi-
cherungsnehmer oder Dritten - in den Fällen der Ziff. 3.2 auch nach behördlicher 
Anordnung ohne Vorliegen einer Betriebsstörung;  
(2) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.2 nach einer Betriebsstörung bei Dritten - in 
den Fällen der Ziff. 3.2 auch nach behördlicher Anordnung ohne Vorliegen einer 
Betriebsstörung;  
(3) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.3 nach einer Betriebsstörung bei Dritten; 
(4) für die Versicherung nach Ziff. 1.1.4 und Ziff. 1.1.5 nach einer Betriebsstö-
rung; 
Aufwendungen des Versicherungsnehmers - oder soweit versichert des Dritten 
gemäß (1) bis (3) - für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst 
unvermeidbar eintretenden Umweltschadens. Die Feststellung der Betriebsstörung 
oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fal-
len, wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist. 

9.2  Aufwendungen auf Grund von Betriebsstörungen oder behördlichen Anordnun-
gen im Sinne der Ziff. 9.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen 
unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versi-

cherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausge-
führt werden. 

9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,  
9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes o-
der eine behördliche Anordnung unverzüglich anzuzeigen und  
alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begren-
zen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern 
oder den Schadenumfang zu mindern und 
auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche An-
ordnungen einzulegen  
oder 
9.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 

9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 9.3 genann- 
ten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen 
gemäß Ziff. 9 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und objektiv 
geeigneten Aufwendungen ersetzt. 
Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 9.3 genannten Obliegenheiten 
grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die notwendigen 
und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende Aufwendungen in einem 
der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Ver-
hältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässig-
keit trägt der Versicherungsnehmer.  
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz etwaiger über die 
notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehender Aufwen-
dungen verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

9.5  Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles werden im Rahmen der im 
Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannten Deckungssumme und 
Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem Gesamtbetrag von 20 % dieser De-
ckungssumme je Störung des Betriebes oder behördlichen Anordnung und pro 
Versicherungs- 
jahr ersetzt. 
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, so werden die 
vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für den Versicherungsfall maß-
gebende Deckungssumme angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Auf-
wendungen im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versiche-
rungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat. 

9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen - auch soweit sie sich mit 
Aufwendungen im Sinne von Ziff. 9.1 decken - zur Erhaltung, Reparatur, Nach-
rüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder 
Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungsneh-
mers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsneh- 
mers standen, auch für solche, die der Versicherungsnehmer hergestellt oder ge-
liefert hat. 
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder Minderung eines 
sonst unvermeidbar eintretenden versicherten Umweltschadens, falls Betriebsein-
richtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer 
Umwelteinwirkung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintreten-
de Wertverbesserungen sind abzuziehen.  

 
 
10 Nicht versicherte Tatbestände  
 

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden, unabhän-
gig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den Erhal-
tungszustand von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen oder Gewäs-
sern haben oder eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, 

10.1 die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) des Versicherungsnehmers 
eintreten, die im Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von 
ihm gemietet, geleast, gepachtet, geliehen sind oder durch verbotene Eigenmacht 
erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es sich um dort befindliche geschützte Ar-
ten oder natürliche Lebensräume handelt.  

10.2 am Grundwasser. 
10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließver-

haltens. 
10.4 die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten sind. 
10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des Versi-

cherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem 
Zeitpunkt bereits kontaminiert waren.  

10.6 die im Ausland eintreten (siehe aber Ziff. 13 „Versicherungs- 
fälle im Ausland“).  

10.7 die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit Stoffen diese 
Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten oder 
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durch ähnliche Vorgänge in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelan-
gen. Dies gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen. 

10.8 die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf genommene 
Einwirkungen auf die Umwelt entstehen.  

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder Freisetzung von Klärschlamm, 
Jauche, Gülle, festem Stalldung, Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbe-
kämpfungsmitteln, es sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige 
Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen, diese 
Stoffe durch Niederschläge plötzlich abgeschwemmt werden oder in andere 
Grundstücke abdriften, die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen. 

10.10 die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind.  
10.11 die zurückzuführen sind auf  

(1)  gentechnische Arbeiten, 
(2)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 
(3) Erzeugnisse, die 
-  Bestandteile aus GVO enthalten 
-  aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger Entsorgung von Abfällen 
ohne die dafür erforderliche behördliche Genehmigung, unter fehlerhafter oder 
unzureichender Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen Um-
fang dafür behördlich genehmigt ist.  

10.13 aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Endabla-
gerung von Abfällen. 

10.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraft-
fahrzeuganhängers verursachen. 
Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die der Versiche-
rungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte 
Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie 
als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer 
oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt dies auch für alle anderen 
Versicherten. 
Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an einem Kraftfahr-
zeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne die-
ser Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges 
ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 
Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine abweichende Regelung ge-
troffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 

10.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges 
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahr-
zeuges in Anspruch genommen werden.  
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer 
oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt dies auch für alle anderen 
Versicherten. 
Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden durch Luft- oder 
Raumfahrzeuge aus 
 
- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- oder Rau-
fahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich 
für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raum-
fahrzeuge bestimmt waren; 
- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beför-
derung) an Luft- oder Raumfahrzeugen oder deren Teilen.  

10.16 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungs-
nehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungs-
nehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Um-
weltschutz dienen, abweichen.  

10.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen (Versicherungs-
nehmer oder jeden Mitversicherten) richten, die den Schaden dadurch verursa-
chen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach 
dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen 
für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befol-
gen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht ausführen.  

10.18 durch Bergbaubetrieb im Sinne des Bundesberggesetzes (BBergG). 
10.19 die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 

Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf 
Verfügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt 
haben.  

10.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, die den 
Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben.  

10.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die Personen richten, die den 
Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftig-
keit oder Schädlichkeit 
Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

10.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche auf Grund vertraglicher Vereinbarung 
oder Zusage über die gesetzliche Verpflichtung des Versicherungsnehmers hi-
nausgehen.  

10.23 die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm 
gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. Es besteht Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gehandelt hat.  

10.24 durch den Betrieb von Kernenergieanlagen. 
10.25 wegen Umweltschäden aus Besitz und Betrieb von Bahnen zur Beförderung von 

Personen oder Sachen sowie aus der selbständigen und nichtselbständigen Teil-
nahme am Eisenbahnbetrieb. 

10.26 die resultieren aus Planung, Herstellung, Lieferung, Transport, Bau, Montage, 
Demontage, Wartung, Instandhaltung und/oder Betrieb von Offshore-Anlagen (z. 
B. Ölbohrplattformen), stillgelegten Offshore-Anlagen sowie Teilen von Offshore-
Anlagen. 

Eine Anlage oder ein Teil einer Offshore-Anlage gilt dann als offshore, wenn sie sich 
außerhalb des Landgebietes befindet. Zum Landgebiet im Sinne dieser Klausel 
gehören nicht die Binnengewässer (z. B. Seen, Binnenseen, Flüsse), die maritimen 
Eigengewässer im Sinne von Art. 8 des Seerechtsübereinkommens, die Arktis und 
die Antarktis. 
Offshore-Anlagen sind 
-  Anlagen zur Aufsuchung, Erschließung und Gewinnung von organischen, bitu-
minösen und mineralischen Bodenschätzen (Erdöl, Gase, Metalle usw.) inkl. deren 
Sammlung, Beseitigung, Aufbereitung und Fortleitung an Weiterverarbeiter 
und/oder Endverbraucher; eine Pipeline wird an dem Ort onshore, an dem sie die 
erste Pumpstation in einem Landgebiet erreicht; 
-  Anlagen zur Lagerung von organischen, bituminösen und mineralischen Boden-
schätzen z. B. in einem Binnengewässer oder unterhalb eines Binnengewässers;  
-  Anlagen zur Energieerzeugung (z. B. Windparks). 

10.27 durch Terrorakte. Terrorakte sind jegliche angedrohte oder begangene Handlun-
gen von Personen oder Personengruppen zur Erreichung politischer, religiöser, 
ethnischer, ideologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst oder 
Schrecken in der 
Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten, um dadurch auf eine Re-
gierung, eine staatliche Einrichtung oder eine internationale Organisation Einfluss 
zu nehmen. 
 
 

11 Serienschäden/Selbstbeteiligung 
 
11.1 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die im Versicherungsschein 

oder seinen Nachträgen angegebene Deckungssumme die Höchstgrenze bei je-
dem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 
auf mehrere entschädigungs- oder ersatzpflichtige Personen erstreckt. Sämtliche 
Kosten gemäß Ziff. 5 werden auf die Deckungssumme angerechnet.  
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungs-
fälle durch  
dieselbe Einwirkung auf die Umwelt, 
mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende Einwirkungen auf die 
Umwelt, 
mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende Einwirkungen auf die 
Umwelt, wenn zwischen den gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachli-
cher und zeitlicher Zusammenhang besteht, oder 
die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln 
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versiche- 
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als eingetreten 
gilt.  

11.2 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den gemäß Ziff. 5 
versicherten Kosten und den Aufwendungen des Versicherers gemäß Ziff. 9 die im 
Versicherungsschein oder seinen Nachträgen angegebene Selbstbeteiligung zu 
tragen. Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Ver-
pflichtung und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet. 

11.3 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Anspruchs durch Aner-
kenntnis, Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers 
scheitert, hat der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehr-
aufwand an Kosten gemäß Ziff. 5 und Zinsen nicht aufzukommen. 
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12 Nachhaftung 
 
12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden 

Wegfalls des versicherten Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des 
Versicherungsnehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche Umwelt-
schäden weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, 
aber zum Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht 
festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 
Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Been-
digung des Versicherungsverhältnisses an gerechnet. 
Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen 
des bei Beendigung des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsum-
fanges, und zwar in Höhe des unverbrauchten Teils der Deckungssumme des Ver-
sicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.  

12.2 Die Regelung der Ziff. 12.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der 
Laufzeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, 
mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos 
abzustellen ist. 

 
 
13 Versicherungsfälle im Ausland  
 
13.1 Versichert sind abweichend von Ziff. 10.6 im Geltungsbereich der EU-

Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,  
die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tätigkeit im In-
land im Sinne der Ziff. 1.1.1 bis Ziff. 1.1.5 zurückzuführen sind. Dies gilt für Tä-
tigkeiten im Sinne der Ziff. 1.1.2 und Ziff. 1.1.3 nur, wenn die Anlagen oder Teile 
oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das Ausland bestimmt waren;  
aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen und 
Messen gemäß Ziff. 1.1.1.  
Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff 1.1 auch für Pflichten 
oder Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-
Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-
Richtlinie nicht überschreiten. 

13.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind versichert im Umfang dieses 
Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,  
13.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen 
im Sinne von Ziff. 1.1.3 oder Erzeugnisse im Sinne von Ziff. 1.1.2 zurückzuführen 
sind, wenn die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland 
bestimmt waren; 
13.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anla-
gen oder Teilen im Sinne von Ziff. 1.1.3 zurückzuführen sind, wenn diese Tätig-
keiten im Ausland erfolgen; 
13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung, Wartung oder 
sonstige Tätigkeiten gemäß Ziff. 1.1.1 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkei-
ten im Ausland erfolgen.  

13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für im Ausland belegene 
Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, 
Läger und dgl. 

13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außer-
halb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten 
die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Eu-
ro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

  
 
Beginn des Versicherungsschutzes/ Prämienzahlung 
 
 
14 Beginn des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen 
Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie recht-
zeitig im Sinne von Ziff. 15.1 zahlt. Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die 
Versicherungssteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz be-
stimmten Höhe zu entrichten hat. 
 
 

15. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erste oder einmalige 
Prämie  
 
15.1 Die erste oder einmalige Prämie wird unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen 

nach Zugang des Versicherungsscheins fällig. 

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste Prämie nur die 
erste Rate der ersten Jahresprämie. 

15.2 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, 
sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab 
diesem Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis zur Zah-
lung der Prämie eintreten, ist der Versicherer nur dann nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Text-
form oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese 
Rechtsfolge der Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

15.3 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig, 
kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt 
ist. Der Versicherer kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 
 
16 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie  
 
16.1 Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsers-

ten des vereinbarten Prämienzeitraums fällig. 
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungs- 
schein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt. 

16.2 Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer 
ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu 
vertreten hat. 
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen 
Schadens zu verlangen 
Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versicherer dem Versi-
cherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist bestimmen, die 
mindestens zwei Wochen betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn 
sie die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im Einzelnen bezif-
fert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 16.3 und 16.4 mit dem Frist-
ablauf verbunden sind. 

16.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versiche-
rungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 16.2 Abs. 3 darauf 
hingewiesen wurde. 

16.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der 
Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach 
Ziff. 16.2 Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer danach inner-
halb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versi-
cherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung einge-
treten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

 
 

17 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung  
 

Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als 
rechtzeitig, wenn die Prämie zum Fälligkeitstag eingezogen werden kann und der 
Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 
Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungs- 
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer in Textform abgegebenen Zah-
lungsaufforderung des Versicherers erfolgt.  
Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der Versiche- 
rungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, oder hat der Versiche-
rungsnehmer aus anderen Gründen zu vertreten, dass die Prämie nicht eingezo-
gen werden kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des 
Lastschriftverfahrens zu verlangen. Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung 
der Prämie erst verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufgefor-
dert worden ist. 
 
 

18 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 
 

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden 
Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im 
Verzug ist. 
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Prämienzahlung verlangen. 
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19 Prämienregulierung  
 
19.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche 

Änderungen des versicherten Risikos gegenüber den früheren Angaben ein-
getreten sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hinweis auf der Prä-
mienrechnung erfolgen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang 
der Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. Bei 
unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versiche-
rungsnehmer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Prämienun-
terschiedes verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, 
dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

19.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger 
Feststellungen wird die Prämie ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt 
(Prämienregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeit-
punkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Die vertraglich vereinbarte 
Mindestprämie darf dadurch nicht unterschritten werden.  

19.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versi-
cherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzah-
lung in Höhe der für diesen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Prämie ver-
langen. Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Prämienregulie-
rung statt. Eine vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlte Prämie wird nur zu-
rückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der 
Mitteilung der erhöhten Prämie erfolgten. 

19.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit 
Prämienvorauszahlung für mehrere Jahre.  

 
 
20 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, soweit durch Gesetz 
nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil der Prämie, der dem 
Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

 
 
Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 
 
 
21 Dauer und Ende des Vertrages 
 
21.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 
21.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag 

um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor 
dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist. 

21.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

21.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag schon zum 
Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden Jahres gekündigt werden; 
die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf 
des jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

 
 
22 Wegfall des versicherten Risikos 
 

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so erlischt die Ver-
sicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht die Prämie zu, die er 
hätte erheben können, wenn die Versicherung dieser Risiken nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, zu dem er vom Wegfall Kenntnis erlangt. 
 
 

23 Kündigung nach Versicherungsfall  
 
23.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

-  vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten geleistet wurde oder 
-  dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungs-
schutz fallenden Anspruch auf Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnah-
men/Pflichten gerichtlich zugestellt wird. 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens einen Monat 
nach der Zahlung von Sanierungskosten oder der Zustellung der Klage zugegan-
gen sein.  

23.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem 
Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch 
zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird. Eine Kündigung 
des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsneh-
mer wirksam. 

 
24 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 
 
24.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Umweltschadens-Basisversicherung besteht, 

an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die 
während der Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis erge-
benden Rechte und Pflichten ein. 
Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pacht-
vertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses von einem Dritten übernommen 
wird. 

24.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 
-  durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einemMonat, 
-  durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf 
den Schluss der laufenden Versicherungsperiode in Schriftform gekündigt werden. 

24.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
-  der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, 
in welchem er vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt; 
-  der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei 
das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an beste-
hen bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

24.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperi-
ode und wird das Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige 
Versicherungsnehmer und der Dritte für die Versicherungsprämie dieser Periode 
als Gesamtschuldner. 

24.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen 
Versicherungsnehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen.  
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt 
eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Ver-
sicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte. 
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, 
die frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer 
von der Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in die-
sem Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. 
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn 
dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die 
Anzeige hätte zugehen müssen. 
 
 

25 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass 
von Rechtsvorschriften 
 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehen- 
der oder Erlass neuer Rechtsvorschriften (siehe Ziff. 6.3) ist der Versicherer be-
rechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von einem Mo-
nat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der 
Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 
 
 

26 Mehrfachversicherung 
26.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehreren Versicherungs-

verträgen versichert ist. 
26.2 Wenn die Mehrfachversicherung zu Stande gekommen ist, ohne dass der Versi-

cherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhebung des später geschlossenen 
Vertrages verlangen. 

26.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht 
innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er von der Mehrfachversiche-
rung Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
dem die Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

 
 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
 
27 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers  
27.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebliche Umstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versi-
cherer alle ihm bekannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform gefragt hat und die für den Entschluss des Versicherers erheblich 
sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungs-
nehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertrags- 
erklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne 
des Satzes 1 stellt. 
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Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den Entschluss des 
Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbar-
ten Inhalt abzuschließen. 
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen und 
kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer 
so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig 
verschwiegen. 

27.2 Rücktritt 
(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen 
berechtigen den Versicherer, vom Versicherungsvertrag zurückzutreten. 
(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrichtigen oder unvollständigen Anga-
ben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht hat. 
Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Verletzung der An-
zeigepflicht besteht nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
(3) Im Falle des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, darf er den Ver-
sicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass 
der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ur-
sächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 
Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertragszeit entspricht. 

27.3 Prämienänderung oder Kündigungsrecht 
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die Verletzung einer 
Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte, kann 
der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in 
Schriftform kündigen. 
Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten 
Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, aber zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätte, werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die Pflichtverlet-
zung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Ver-
sicherungsperiode Vertragsbestandteil. 
Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr als 10% oder 
schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Um-
stand aus, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Mitteilung des Versicherers fristlos in Schriftform kündigen. 
Der Versicherer muss die ihm nach Ziff. 27.2 und 27.3 zustehenden Rechte inner-
halb eines Monats schriftlich geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, zu dem er von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend 
gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Er hat die Umstände anzugeben, 
auf die er seine Erklärung stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Be-
gründung seiner Erklärung angeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstri-
chen ist. 
Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 27.2 und 27.3 nur zu, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
einer Anzeigepflichtverletzung hingewiesen hat. 
Der Versicherer kann sich auf die in den Ziff. 27.2 und 27.3 genannten Rechte 
nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtig-
keit der Anzeige kannte. 

27.4 Anfechtung 
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufech-
ten, bleibt unberührt. Im Falle der Anfechtung steht dem Versicherer der Teil der 
Prämie zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufe-
nen Vertragszeit entspricht. 
 
 

28 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 
 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlan-
gen des Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, 
soweit die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar 
ist. Ein Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als beson-
ders gefahrdrohend. 
 
 
 

29 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines Umweltschadens 
und nach Eintritt eines solchen 
29.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich nach Kenntnis durch den 

Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch wenn noch keine Sanierungs- oder Kos-
tentragungsansprüche erhoben wurden. 

29.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den Versicherer jeweils unverzüglich 
und umfassend zu informieren über: 
- seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende Information an die zu-
ständige Behörde, 
- behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder Sanierung eines Um-
weltschadens gegenüber dem Versicherungsnehmer, 
- die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten entstandenen Auf-
wendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder Sanierung eines Umweltschadens, 
- den Erlass eines Mahnbescheids, 
- eine gerichtliche Streitverkündung, 
- die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder gerichtlichen Verfah-
rens. 

29.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-
rung des Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind zu befolgen, soweit 
es für den Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche 
und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadener-
mittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des 
Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt 
sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

29.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit Umweltschäden sind unverzüg-
lich mit dem Versicherer abzustimmen. 

29.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt im Zusammenhang mit 
Umweltschäden muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die 
sonst erforderlichen Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers be-
darf es nicht. 

29.6 Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen Verfahren wegen eines Um-
weltschadens hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Führung des Ver-
fahrens zu überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der Versi-
cherer einen Rechtsanwalt im Namen des Versicherungsnehmers. Der Versiche-
rungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht, sowie alle erforderlichen Aus-
künfte erteilen und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 

 
 
30 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 
 
30.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem Vertrag, die er 

vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen hat, kann der Versicherer den Ver-
trag innerhalb eines Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos 
kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungs- 
nehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte. 

30.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, verliert der 
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger Verlet-
zung einer Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.  
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes hat bei Verlet-
zung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hin-
gewiesen hat. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit nicht grob fahrläs-
sig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche- 
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für den Ein-
tritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder 
den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob der Versicherer 
ein ihm nach Ziff. 30.1 zustehendes Kündigungsrecht ausübt. 

 
 
Weitere Bestimmungen 
 
 
31 Mitversicherte Personen  
31.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche gegen andere Personen als 

den Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf 
die Versicherten entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen der Ziff. 7 gelten 
nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Versicherten entsteht. 
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31.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem 
Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Versicherten für die Erfüllung der Ob-
liegenheiten verantwortlich. 

 
 
32 Abtretungsverbot 
 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustim-
mung des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung 
an den geschädigten Dritten ist zulässig. 
 

 
33 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
 
33.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sollen an die 

Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in 
dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

33.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer 
nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die 
letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der 
Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend für den Fall einer 
Namensänderung des Versicherungsnehmers. 

33.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen Gewerbebetrieb 
abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die 
Bestimmungen der Ziff. 33.2 entsprechende Anwendung. 

 
 
34 Verjährung 
 
34.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die 

Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches. 

34.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet 
worden, ist die Verjährung von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, 
zu dem die Entscheidung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zu-
geht. 

 
 
35 Zuständiges Gericht  
 
35.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer bestimmt sich 

die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versicherungsnehmer ei-
ne natürliche Person, ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der 
Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Er-
mangelung eines solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

35.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben werden, das für seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Auf-
enthalts zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, be-
stimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlassung 
des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts oder eine eingetragene Partnergesellschaft ist. 

35.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
 
36 Anzuwendendes Recht  
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
 

 


